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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
69        Umweltamt

Beteiligt:

Betreff:
Ersatzgeldliste gem. § 31 (4) LNatSchG NRW
hier: Stand 2021

Beratungsfolge:
21.04.2021 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
21.04.2021 Bezirksvertretung Hagen-Nord
22.04.2021 Bezirksvertretung Haspe
29.04.2021 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
29.04.2021 Bezirksvertretung Hohenlimburg
07.05.2021 Naturschutzbeirat
11.05.2021 Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität

Beschlussfassung:
Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität

Beschlussvorschlag:
Der Bericht der Verwaltung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
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Kurzfassung

Entfällt.

Begründung

Bei den benannten Ersatzgeldern handelt es sich um Ersatzgelder aus der gesetzli-
chen Eingriffsregelung, die gem. § 15 (6) Bundesnaturschutzgesetz „zweckgebunden 
für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst in dem be-
troffenen Naturraum zu verwenden“ sind, „für die nicht bereits nach anderen Vor-
schriften eine rechtliche Verpflichtung besteht“.

Gem. § 10 Abs. 5 Buchstabe A Nr. 2 der Hauptsatzung der Stadt Hagen obliegt es 
den Bezirksvertretungen: „Vorschläge für die Verwendung von Ersatzgeldern und 
Festlegung der bezirklichen Reihenfolge der vorgeschlagenen Maßnahmen“ zu ma-
chen.

Dem Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität (UWA) obliegt 
gem. § 2 (4) Nr. 7 f) Zuständigkeitsordnung die „Wahrnehmung folgender Aufgaben 
nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW):- Ersatzmaßnahmen gem. § 
31 LNatSchG NRW einschl. Aufstellung der Projektprioritäten und Verwendung der 
Ersatzgelder unter Berücksichtigung der bezirklichen Prioritäten“. 

Zusätzlich zu den v. g. städtischen Regelungen ist es inzwischen aufgrund von Än-
derungen des Landesnaturschutzgesetzes NRW erforderlich, gem. § 31 (4) 
LNatSchG NRW Listen für die geplante Verwendung von Ersatzgeldern aufzustellen 
und diese dem Naturschutzbeirat (NB) vorzustellen.

Gem. § 31 (4) LNatSchG NRW sind Ersatzgelder an die kreisfreie Stadt, „in der der 
Eingriff durchgeführt wird, zu entrichten und spätestens nach vier Jahren auch dort 
einzusetzen, sofern dem nicht fachliche Gründe entgegenstehen. Ansonsten ist es 
an die zuständige höhere Naturschutzbehörde weiter zu leiten, welche die zweckent-
sprechende Verwendung der Mittel veranlasst.“ Durch diese im Jahre 2016 einge-
führte Regelung ergeben sich weitere Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregie-
rung, die in diesem Zuge den Nachweis über den gesetzeskonformen Einsatz der 
Ersatzgelder gem. § 15 (6) BNatSchG einfordert.

Insgesamt wurden in der Stadt Hagen in der Vergangenheit vergleichsweise selten 
und nur in geringer Höhe Ersatzgelder aus der Eingriffsregelung vereinnahmt. Natur-
gemäß können somit nicht häufig gesetzeskonforme Maßnahmen in adäquater Grö-
ßenordnung durchgeführt werden, zumal die Ersatzgelder nach Möglichkeit immer 
als Eigenanteil zu Erhalt von Fördermitteln eingesetzt werden. Die Verwaltung be-
richtetet dementsprechend stets anlassbezogen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, 
dass auch zukünftig weiterhin Ersatzgelder eingenommen und ausgegeben werden 
müssen. Hierfür sprechen auch Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der 
Bewertung von mast- und turmbauartigen Eingriffen in das Landschaftsbild.

Die Verwaltung wird aufgrund dieser geänderten rechtlichen Vorgaben zukünftig 
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nicht nur anlassbedingt, sondern regelmäßig entsprechende Vorlagen in den Bera-
tungsgang einbringen, um den BVen, dem NB und dem UWA die Ausübung ihrer 
rechtlich verbrieften Befugnisse zu ermöglich.

Die aktuelle Ersatzgeldliste gem. § 31 (4) LNatSchG NRW liegt dieser Vorlage als 
Anlage bei. Die dort aufgeführten Maßnahmen beruhen auf fachlichen Gesichtspunk-
ten und z. T. langfristigen Planungen und Verhandlungen. Die Reihenfolge zur Reali-
sierung der Maßnahmen richtet sich nach Erfahrung der unteren Naturschutzbehörde 
nach der Kooperationsbereitschaft der jeweiligen Betroffenen und dem Ergebnis der 
dann resultierenden Planungen. Es handelt sich daher um eine offene Vorschlagslis-
te, in die fortlaufend neue Maßnahmen aufgenommen werden und diejenigen gestri-
chen werden, deren Verwirklichung unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 
Die Entscheidungen darüber werden von der unteren Naturschutzbehörde getroffen.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x positive Auswirkungen (+)

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.
Henning Keune
Technischer Beigeordneter
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



 

Maßnahme Fördersatz 
[%]

Nachweis gem. 15 (6) S. 7 BNatSchG

Eigenanteil Flächenerwerb  zur Erweiterung des LB 1.4.2.17 
„Kleingewässer Tiefendorf“

70 Umsetzung LP Hagen und Biodiversitäts-
strategie NRW

Eigenanteil Flächenerwerb im NSG 1.1.2.12 „Henkhauser- und 
Hasselbachtal“

70 Umsetzung LP Hagen

Eigenanteil Beweidungskonzept/Offenhaltung NSG 1.1.2.7 „Alter 
Yachthafen“

70 Umsetzung LP Hagen

Eigenanteil Renaturierung der Lenne Abschnitt 2 90 Umsetzung LP Hagen,  § 21(5) 
BNatSchG, § 82 WHG

Eigenanteil Renaturierung der Lenne Abschnitt 3 90 Umsetzung LP Hagen,  § 21(5) 
BNatSchG, § 82 WHG

Eigenanteil Fächenerwerb zur Erweiterung des NSG 1.1.2.10 "Unteres 
Wannebachtal"

70-90 Umsetzung LP Hagen und Biodiversitäts-
strategie NRW

Eigenanteil Entschlammung von Kleingewässern (z. B. LB 1.4.2.07 
"Wasserschloss Werdringen")

70 Umsetzung LP Hagen und Biodiversitäts-
strategie NRW

Eigenanteil zur Anlage von Blänken im NSG 1.1.2.7 „Alter Yachthafen“ 70 Umsetzung LP Hagen und Biodiversitäts-
strategie NRW

Rücklagen Eigenanteil für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen 70 Umsetzung LP Hagen und Biodiversitäts-
strategie NRW
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